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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.01.1997

Norm

StGB §156

Rechtssatz

Spezielle Konstellation einer betrügerischen Krida:

Schadensberechnung bei Wertminderung einer Liegenschaft durch langfristige Vermietung unter gleichzeitigem

Vermögenszuwachs durch eine Mietzinsvorauszahlung. Auch im Ausland be7ndliches Vermögen gehört zum

Befriedigungsfonds.
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